
 
 
 
 

 
3 Jahre FAIRPREISVERTRAG 

für die Lieferung von Holzpellets 
zwischen 

 
     „Hot´ts Holzpellets                                                 Name:...................................................... 
     Glechner GesmbH             Straße:..................................................... 
     Mattseerstraße 10                      PLZ-Ort:................................................... 
     A-5230 Mattighofen                   und                      Tel:..........................................................  
     Tel: 0043-7742-2410             Mobil:....................................................... 
     Fax: 0043-7742-2410-14            Fax:……………………………………….... 
     office@holzpellets.com             e-mail:……………………………………… 
     www.holzpellets.com 
      
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
 

1) Jahresbedarf an losen Pellets  (mind. 3 to)             .... to 
       Gesamtbedarf von 3 Jahren                        .... to 
       Maximaler Preis €/to                                                 239,00  zuzüglich 36 € Abfüllpauschale pro Lieferung. 
 Lagerkapazität:                                                            .... to  mindestens der Jahresbedarf 
2) Dieser Vertrag gilt ausschließlich für Private Kunden und ausschließlich für Kunden, die im Jahr 2009 eine 

Pelletszentralheizanlage installieren. 
3) Gegenstand dieser Vereinbarung sind „Hot´ts“ Holzpellets 6 mm (Ö-Norm M 7135/Din-Plus) 
4) Der Kunde verpflichtet sich für die Dauer dieses Vertrages, den jeweiligen Jahresbedarf von ......to (mind. 3 to) 

zum Preis von €/to 239,00 zuzüglich € 36,00 Abfüllpauschale pro Lieferung(alle Preise incl. Mwst) zu beziehen. 
5) Der unter Punkt (1) genannte Preis stellt eine Preisobergrenze dar. Dieser Preis wird während der gesamten 

Vertragsdauer dem Kunden pro to verrechnet. Nach Ablauf der Vereinbarung werden die verrechneten Preise 
den von „Propellets Austria“ (www.propellets.at) zum jeweiligen Lieferzeitpunkt erhobenen Monatspreisen 
gegenüber gestellt und auf diese Weise ein allfälliges Guthaben des Kunden ermittelt. Von diesem Guthaben 
wird jedoch der Betrag, um den der jeweilige Monatspreis gemäß Erhebung Propellets Austria den 
vereinbarten Preis übersteigt, abgezogen. Ergibt sich daraus ein Guthaben für den Kunden, wird dieses bei 
der nach Vertragsende nächstfolgenden Lieferung verrechnet. 

6) Der Kunde verpflichtet  sich, während der Dauer dieses Vertrages den gesamten Brennstoffbedarf an 
Holzpellets ausschließlich bei „Hot´ts“ zu beziehen. Bei Nichteinhaltung der Mindestabnahmemenge (mind. 80 
% des Jahresbedarfes gemäß Punkt (4) entfällt die gewährte Preisgarantie. 

7) Zahlung: innerhalb 8 Tagen ab Rechnungsstellung 
8) Die Pelletslieferung für das erste Vertragsjahr ist bis längstens Dezember 2009 vom Kunden anzunehmen.. Der 

genaue Zeitpunkt der Auslieferung erfolgt nach Absprache mit den Kunden. 
9) „Hot´ts“ ist berechtigt, Lieferverträge sofort aufzukündigen, wenn sich der Rohstoffpreis für Holzpellets 

(gemäß Wiener Warenbörse Kursblatt Holz, Rubrik Sägespäne) gegenüber dem Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses um 50 % erhöht. 

10) Der Vertrag kommt erst mit schriftlicher Gegenzeichnung durch „Hot´ts“ wirksam zustande. Der Vertrag endet 
mit Juni 2012. Bis dahin muss auf jeden Fall die dritte Lieferung vom Kunden angenommen worden sein. 

11) Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen von „Hot´ts“, die einen Bestandteil dieser Vereinbarung 
darstellen. 

 
Heizanlagentyp: ...................................................... Baujahr:................................................................... 
 
Entfernung der Straße zum Füllstutzen:............m    Zufahrt mit 3-Achser LKW........4-Achser LKW........ 
 
 
 
 
 
 Unterschrift Glechner GesmbH                        Unterschrift Kunde 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Glechner GesmbH 
 
1. Die Vertragsteile anerkennen neben den Bestimmungen des Vertrages die ausschließliche Geltung der Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen. 
2. Zahlung binnen 8 Tagen netto, keine Skontogewährung. Eine Aufrechnung mit Gegenforderungen ist ausgeschlossen. 
2.1 Für den Fall des Zahlungsverzuges verpflichtet sich der Kunde zur Zahlung von Verzugszinsen von 4 % über dem 

Diskontsatz der Österreichischen Nationalbank (iSD ZRÄG 2002) und Ersatz für aufgelaufene Mahnspesen je 
Rechnung von € 25,00 bzw. Ersatz der Kosten von anwaltlichen Aufforderungsschreiben nach dem österreichischen 
RATG. 

3. Eine Haftung für Schadenersatz besteht ausschließlich bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit durch die Glechner 
GmbH. 

3.1. Eine solche Fahrlässigkeit liegt nur vor bei einem ungewöhnlichen Sorgfaltsverstoß. 
3.2. Gewährleistungsausschluss: Verletzen der Auftraggeber oder deren Kunden ihre Warnpflicht oder halten die 

entsprechenden gesetzlichen Vorschriften nicht ein, ist jeglicher Schadenersatzanspruch gegenüber der Glechner 
GmbH ausgeschlossen. 

3.3. Der Kunde verpflichtet sich insbesondere, die Heizanlage mindestens 4 Stunden vor Befüllung abzuschalten, 
ansonsten der Genannte für den daraus entstehenden Schaden allein haftet. 

3.4. Für den Fall, dass der Kunde nicht sämtliche gesetzlichen Vorschriften einhält und trotz Belehrung durch die 
Glechner GmbH den Auftrag zur Befüllung erteilt, ist die Glechner – auch bei Durchführung der Befüllung – von 
jeglicher Haftung ausgeschlossen. Der Haftungsausschluss erstreckt sich auch auf Mangelfolgeschäden und jeglichen 
darüber hinaus gehenden Schaden. 

3.5. Der Kunde ist verpflichtet, der Glechner GmbH eine ungehinderte Zufahrtsmöglichkeit mit deren Lastkraftwägen zu 
gewährleisten und eine entsprechend geeignete Abladestelle zur Verfügung zu stellen, widrigenfalls ihm sämtliche 
der Glechner GmbH in diesem Zusammenhang entstehenden vom Kunden verursachten Kosten und Auslagen zur 
Last fallen. Die Warnpflicht bei nicht ausreichender Straßenbreite oder ähnlichen Hinderungsgründen trifft den 
jeweiligen Kunden. 

4. Eigentumsvorbehalt: Die gelieferte Ware bzw. das gelieferte Werk bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im 
Eigentum der Glechner GmbH. Bei Weiterveräußerung erfolgt eine Abtretung der Ware. 

5. Der Kunde verpflichtet sich, der Glechner GmbH für den Fall der Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen, 
die Möglichkeit zur Verbesserung anzubieten. Der Glechner GmbH steht es zu, die Ware bzw. das Werk 
auszutauschen oder Fehlmengen nachzuliefern. 

6. Bei Nichtzahlung einer (Teil-)Rechnung tritt Terminverlust ein, sodass Fälligkeit hinsichtlich sämtlicher Teilbeträge 
eintritt. 

7. Es kommt uneingeschränkt österreichisches Recht zu Anwendung. 
8. Erfüllungsort ist der Sitz der Glechner GmbH Gerichtsstand ist bis einschließlich € 10.000,00 das Bezirksgericht 

Mattighofen (§ 49 JN), darüber das Landesgericht Ried im Innkreis. Der Kunde anerkennt ausdrücklich diesen 
Gerichtsstand und verzichtet ausdrücklich auf die Berufung auf die Gerichtsstände, die sich nach dem EuGVÜ 
ergeben würden. 

9. Im Falle des Rücktritts von Bestellungen oder bei gesetzwidriger Verwendung von Geschäftsunterlagen, Katalogen 
oder Prospekten, etc. ist der Kunde zur Zahlung einer Konventionalstrafe im Sinne des § 1336 ABGB in Höhe von 10 
% der Auftragssumme binnen 8 Tagen ab Rücktritt verpflichtet. 

10. Es bestehen neben dem Vertrag (Lieferschein) keine mündlichen Abreden. Die Geltendmachung von Forderungen 
bedarf der Schriftlichkeit.  
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